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 Veröffentlicht am 23.11.1999

Norm

AußStrG §43

Rechtssatz

Eine Sperre der Verlassenschaftsmasse oder von Teilen hievon kann auch als bloße Provisorialmaßnahme für die zur

Feststellung der Besitzverhältnisse erforderliche Zeit verfügt werden, wenn dadurch nicht o7enkundig in Rechte

Dritter eingegriffen wird.
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